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N i e d e r s c h r i f t 
 
über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 11. Februar 2015 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden sind.  
 
Bürgermeister Oehler spricht den eingegangenen Antrag einiger Gemeinderäte zur 
Absetzung des Tagesordnungspunktes 5 „Änderung der Hauptsatzung - Abschaffung 
der unechten Teilortswahl“ an. Er erläutert, dass ein solcher Antrag in der 
Gemeindeordnung nicht vorgesehen sei und daher nicht zulässig sei. Er beginnt mit 
der Tagesordnung.   
 
 
TOP1  Einwohnerfragestunde 
 
Ein Iptinger Bürger, Rolf Mauer, meldet sich zum Tagesordnungspunkt 5 „Änderung 
der Hauptsatzung – Abschaffung der unechten Teilortswahl“ zu Wort. Er sei erstaunt 
über den geringen Informationsfluss seitens der Gemeinde im Vorfeld dieser Sitzung. 
Er frägt außerdem nach den in den letzten Jahren versprochenen 
Informationsveranstaltungen zu den Wahlsystemen ehemaliger 
Gemeinderatsgremien. Bürgermeister Oehler erläutert, dass die Verwaltung und der 
Gemeinderat in den vergangenen 11 Jahren eine klare Linie bei diesem Thema 
verfolgt habe und jeweils ausführlich in öffentlichen Sitzungen über dieses informiert, 
getagt und Beschlüsse getätigt habe. Dazu spricht er die jeweiligen Beschlüsse und 
Niederschriften der vergangenen Jahre an. Er geht im Weiteren auf die außerhalb 
vom Gemeinderat durchgeführten Informationsveranstaltungen im Nachbarort 
Mühlacker ein, welche sehr spärlich besucht gewesen seien. Eine ähnliche Situation 
sehe er in Wiernsheim auch vorherrschen. Der Schultes spricht auch den damaligen 
Beschluss der Iptinger Gemeinderäte für die Anschließung des Teilorts Iptingen an 
die Gemeinde Wiernsheim vor über 40 Jahren an, in der sich für eine gemeinsame 
Gebietskörperschaft entschieden wurde. Er spricht weiterhin über die langen 
Debatten bei der Klausurtagung und in den nichtöffentlichen Sitzungen in der eine 
klare mehrheitliche Entscheidung des momentanen Gemeinderats erkennbar sei. Er 
geht anschließend kurz auf die Begebenheiten der unechten Teilortswahl ein und 
verweist auf den späteren ausführlichen Vortrag von Hauptamtsleiter Streib. Er sehe 
eine Steigerung der örtlichen Beteiligung und der Demokratie, wenn die unechte 
Teilortswahl abgeschafft werde. Er fasst schließlich zusammen, dass die angestrebte 
Abschaffung der unechten Teilortswahl keineswegs eine „Hauruck-Entscheidung“ 
sondern einen lang gereiften und wohl überlegten Beschluss darstellen würde.    
 
Der ehemalige Gemeinderat Blessing spricht die Thematik Altenheim/Pflegeheim an. 
Bürgermeister Oehler erklärt die Arbeit des Arbeitskreises Altenpflege. Diese Gruppe 
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zurzeit sehr umtriebig um ein passendes Konzept herauszuarbeiten. Zudem seien 
einige spätere Betreiber in der Auswahl. 
 
Eine Bürgerin, Frau Weigmann, frägt an, ob nicht eine öffentliche Toilette 
bereitgestellt werden könnte. Ein passender Ort sei Ihrer Meinung nach die 
öffentliche Viehwaage, die nur noch spärlich genutzt werde. BM Oehler nimmt den 
Vorschlag wohlwollend  auf und wird eine Befragung der Landwirte über den 
Gebrauch der Waage anstellen und die weiteren Schritte zu einer möglichen 
Realisierung der Idee einleiten. 
 
 
TOP 2  Besetzung des Gutachterausschusses der Gemeinde Wiernsheim  
 
Gemeinderätin Beuchle begibt sich in den Zuhörerbereich des Sitzungssaales. 
 
Bürgermeister Oehler geht auf die vorgelegte Drucksache ein und erläutert kurz und 
prägnant die Aufgaben des Gutachterausschusses sowie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und stellt die vorgeschlagene Besetzung an sachkundigen und 
erfahrenen Ehrenamtlichen vor. Nach § 192 Baugesetzbuch sei zur Ermittlung von 
Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen ein selbständiger und 
unabhängiger Gutachterausschuss zu bilden. Die Gutachterausschüsse bestehen 
aus einem Vorsitzenden und ehrenamtlichen weiteren Gutachtern. Als Mitglieder des 
Ausschuss würden Herr Helmut Bauer als Vorsitzender, Herr Karl Retter als 
stellvertretender Vorsitzender sowie Herr Wilfried Kolacek, Frau Ilse Beuchle, Herr 
Siegfried Gerst und Herr Gerhard Roux als weitere Mitglieder vorgeschlagen. Gemäß 
§ 192 Absatz 4 Baugesetzbuch bediene sich der Gutachterausschuss einer 
Geschäftsstelle. Diese Aufgabe übernehme wie gehabt Herr Jürgen Zipfel aus der 
Gemeindeverwaltung. 
 
Gemeinderat Müller frägt an, von welcher Seite die Gutachter vorgeschlagen 
wurden, ob es sich um die bisherigen Mitglieder handelte und auf welchen Zeitraum 
sich die Amtszeit belaufe. Bürgermeister Oehler antwortet, dass die 
Gemeindeverwaltung und das Gremium selbst sich für diese Besetzung 
ausgesprochen hätten. Es handele sich auch um die bisherige Besetzung zu der 
Frau Beuchle und Herr Roux als Neuzugänge zum Gremium hinzustießen. Der 
Gutachterausschuss werde auf 5 Jahre gewählt.           
 
Gemeinderat Gille stellt die Frage in den Raum, warum dieses Thema nicht bereits 
vorher zur Diskussion gestanden habe. Bürgermeister Oehler antwortet, dass es sich 
hierbei vordergründig um eine Verlängerung der Tätigkeit des bisherigen vorbildlich 
arbeitenden Ausschusses handele und keine größeren Veränderungen in der 
Besetzung bevorstünden. Der Schultes habe daher keinen Anlass zur Diskussion 
über die Kandidaten gesehen, welche beispielsweiße bei einer kompletten 
angebracht wäre.         
 
Gemeinderätin Beck erkundigt sich ebenfalls nach den Auswahlkriterien für die 
Auswahl. Bürgermeister Oehler erläutert, dass das vorgeschlagene Gremium, neben 
der spezifischen Ortskenntnis, aus Fachpersonal aus dem Ingenieurswesen, 
ehemaligen sachkundigen Mitgliedern aus dem Technischen Ausschuss sowie 
weiteren Fachkundigen aus den Bereichen Technologie und Landwirtschaft bestehe 
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und dadurch breitgefächert den Aufgaben des Gutachterausschusses professionell 
nachgehen könne.     
 
Bürgermeister Oehler schlägt dem Gremium vor, den Gutachterausschuss gemäß 
der Druckvorlage zu besetzen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei drei Enthaltungen den 
Gutachterausschuss mit Herrn Helmut Bauer als Vorsitzender, Herrn Karl 
Retter als stellvertretender Vorsitzender, sowie Herrn Wilfried Kolacek, Frau 
Ilse Beuchle, Herrn Siegfried Gerst und Herrn Gerhard Roux für die nächsten 
fünf Jahre zu besetzen und Herrn Jürgen Zipfel mit den Aufgaben der 
Geschäftsstelle zu betrauen.  
 
Gemeinderätin Beuchle rückt wieder an den Gremiumstisch heran. 
 
 
TOP 3  Bebauungsplan „Oberes Feldle“ – Beschluss über das Maß der 

baulichen Nutzung: Im Plangebiet werden Gauben nach Maßgabe 
des Textteils zugelassen  

 
Der Bürgermeister nennt den Anlass und die Ziele zur Änderung des Textteils des 
Bebauungsplans „Oberes Feldle“. Der Ausbau von Dachgeschossen werde von den 
Gebäudeeigentümern im Baugebiet gewünscht und von der Gemeindeverwaltung 
unterstützt. Die Ausführung von Dachgauben solle daher in der heutigen Sitzung in 
einer Bebauungsplanänderung festgelegt werden und der Textteil entsprechend 
geändert werden.  
 
Der Bebauungsplan „Oberes Feldle“ sei seit dem 07. Oktober 1963 rechtskräftig. Im 
Bebauungsplan wurden die Bauflächen, sowie die eingeschossige und 
zweigeschossige Bebauung festgesetzt. Nach dem damaligen Landesrecht sei noch 
keine Vollgeschossdefinition vorhanden gewesen. Es bestand deshalb Unklarheit 
darüber, ob durch den Einbau von Dachgauben ein weiteres Vollgeschoss entstehen 
würde und ob deshalb die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse überschritten 
werde. Die Rechtsgrundlagen für Bebauungspläne seien zuletzt dahingehend 
geändert worden. Für den Bebauungsplan gelten nun folgende Rechtsgrundlagen: 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 11.06.2013. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
vom 23.01.1990, geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 
Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, 
geändert durch Gesetz vom 16.07.2013. Durch die Festlegung der geänderten 
Rechtsgrundlagen im Textteil bestehe nun Klarheit über die Berechnung der Anzahl 
der Vollgeschosse bei geplanten Umbaumaßnahmen. Durch die 
Bebauungsplanänderung ergäben sich für die Eigentümer der Grundstücke keinerlei 
Nachteile.  
 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Änderung des Textteils des 
Bebauungsplans „Oberes Feldle“ zur Zulassung von Dachgauben. 
  



Niederschrift der GR-Sitzung öffentlich vom 11.02.2015/ Seite 14 

TOP 4  Bebauungsplan „Hinter dem Rathaus“ in Wiernsheim - Frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Baugesetzbuch 

  
 
Bürgermeister Oehler erläutert den ausgehängten Bebauungsplan ausführlich. Er 
führt an, dass die Gemeindeverwaltung in produktiven Gesprächen mit den 
momentanen Eigentümern sei und diesen bereits schriftliche Angebote unterbreitet 
habe. Weiterhin erläutert er, dass sich in einem Fall wohl um einen ungünstigen 
Verhandlungszeitpunkt handele, da eine Eigentümerin momentan in einem 
Pflegeheim untergebracht wäre. Er möchte das Vorhaben der Gemeinde dennoch in 
die Öffentlichkeit tragen und die Planungsabsichten, auch bezüglich der Ausübung 
des gemeindlichen Vorkaufsrechts, in der Gemeinde kundtun.   
 
Der Schultes schlägt schließlich dem Gremium die Bewilligung zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit vor.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit in einer öffentlichen Sitzung. 
 
Der Bürgermeister führt anschließend an den Beschluss die Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Rahmen der Sitzung durch und gewährt den Zuhörern sich bei 
Fragen, Bedenken, Problemen etc. zum ausgelegten Bebauungsplan zu äußern. Es 
erfolgen keine Wortmeldungen. Somit ist die Beteiligung der Öffentlichkeit im 
Rahmen einer öffentlichen Sitzung erfolgt.       
 
 
TOP 5 Änderung der Hauptsatzung - Abschaffung der unechten 

Teilortswahl    
 
Gemeinderat Gille stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung, der die Vertagung des 
Tagesordnungspunktes 5 „Abschaffung der unechten Teilortswahl“ bewirken soll. Zu 
diesem Antrag kommt es zur Abstimmung.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat spricht sich mehrheitlich bei acht Gegenstimmen gegen eine 
Vertagung des Tagesordnungspunktes 5 „Abschaffung der unechten 
Teilortswahl“ aus.     
 
Bürgermeister Oehler übergibt das Wort an Hauptamtsleiter Streib für dessen 
ausführlichen Vortrag über das Für- und Wider der unechten Teilortswahl. Dieser 
Vortrag wurde dem Gremium bereits bei der Klausurtagung vorgetragen und dient 
den Anwesenden Zuhörern nochmals zur tiefergehenden Information über das 
Thema. Dieser Vortrag wurde auf Wunsch des Bürgermeisters zum nochmaligen 
Nachlesen auf der Homepage der Gemeindeverwaltung veröffentlicht.  
 
Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Streib gewährt Bürgermeister Oehler 
nochmals allen Gemeinderäten ein Statement zur Thematik abzugeben und übergibt 
das Wort der Reihe nach an die Gemeinderäte. 
Gemeinderätin Brandauer führt an, dass sie auch miterlebt habe, wie in den letzten 
11 Jahren offen und objektiv mit dem Thema umgegangen wurde. Sie habe sich 
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auch über Bezeichnungen wie „Hauruck-Aktion“ in Zeitungsartikeln gewundert. Sie 
lobt das Engagement der Bürger bei diesem Thema und würde sich freuen bei der 
nächsten Wahl diese engagierten Bürger als Kandidaten zu sehen. Eine Abschaffung 
der unechten Teilortswahl bedeutet für Sie mehr Demokratie, durch ein 
verständlicheres, einfacheres Wahlsystem mit Gleichberechtigung der Kandidaten.  
 
Gemeinderat Schüle spricht die Vorteile der Abschaffung an. Es sei eine 
Vereinfachung für den Wähler zu sehen. Zudem bestehe die Möglichkeit alle 18 
Stimmen im Teilort zu vergeben, wenn es dort genügend Kandidaten gäbe und man  
könne die Anzahl der falschen Stimmzettel minimieren. Die Abschaffung bedeute ein 
gerechteres Wahlsystem.  
 
Gemeinderat Hudak spricht an, dass nach 40 Jahren die Ortsteile 
zusammengewachsen wären. Er erläutert, dass man sich mit dem alten System 
selbst im Wege stehe, da es schwierig sei neue Kandidaten zu finden. Er geht auf 
die Angst um die Sitze der Ortsteile ein. Er denkt jedoch, dass sogar mehr Sitze pro 
Ortsteil möglich seien durch ein transparenteres Wahlsystem.  
 
Gemeinderat Raich spricht die Fairness, die Gleichbehandlung und das 
entgegengebrachte Verständnis im Gremium gegenüber den Ortsteilen beim 
Umgang mit diesem Thema an. Er ist sich sicher, dass dies auch in Zukunft so sein 
werde. Er spricht ebenfalls die demokratischen Vorteile an und erwarte im 
Umkehrschluss eine gute Infoarbeit der Verwaltung im Vorfeld der Wahlen um 
Großglattbacher Verhältnisse zu verhindern. 
 
Gemeinderat Bolz spricht sich gegen die Abschaffung aus. Nach Abwägung der 
Vorteile und Nachteile möchte er nicht das funktionierende, faire System abschaffen. 
Er bringt das Beispiel aus Großglattbach an. Der Mühlacker Ortsteil sei bei der Wahl 
nach der Abschaffung der unechten Teilortswahl damals ohne Vertreter im 
Gemeinderat dagestanden. Dies möchte er für seinen Ortsteil verhindern.   
 
Gemeinderat Schwarz spricht an, dass Demokratie mit Beteiligung zusammenhängt. 
Er möchte durch die Vereinfachung des Wahlsystems eine höhere Beteiligung 
erreichen und spricht sich klar für die Abschaffung der unechten Teilortswahl aus. 
 
Gemeinderat Kühn spricht sich für die Abschaffung der unechten Teilortswahl aus. 
Für ihn gäbe es nur ein gemeinsames Wiernsheim. Zudem Überwiegen die Vorteile 
einer Abschaffung deutlich.  
 
Gemeinderat Bäuerle bezweifelt, dass eine höhere Beteiligung komme. Er meint, 
dass sich die Kandidaten die Stimmen gegenseitig streitig machen würden. Er frägt 
sich, ob der Hauptort nicht mehr Vorteile davon habe als die einzelnen Ortsteile. Er 
führt den Vertrag von 1973 an und sehe dem Willen der Bürger nicht entsprochen. Er 
spricht sich gegen eine Abschaffung aus.   
 
Gemeinderat Müller führt an, dass es kein Ortsteildenken mehr gäbe und spricht die 
niedrige Wahlbeteiligung sowie die vielen ungültigen Stimmen an. Er ist für die 
Abschaffung der unechten Teilortswahl. 
 
Gemeinderat Blessing führt an, dass im Sinne der Demokratie ein Wahlsystem für 
den Wähler so einfach wie möglich sein sollte. Dennoch bemängelt er, dass die 
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vorherige Informierung der Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend wäre. Er hätte 
sich dennoch eine externe Infoveranstaltung gewünscht. 
 
Gemeinderätin Beck spricht sich ebenfalls für die Vereinfachung des Wahlsystems 
aus und stimme daher für die Abschaffung des Wahlsystems. 
 
Gemeinderätin Schuler erwähnt, dass die Gemeinderatswahl eine 
Persönlichkeitswahl sei und nicht von Ortsteilen abhängig sei. Sie spricht sich daher 
für ein neues Wahlsystem aus und stimme für die Abschaffung. 
 
Gemeinderat Idziok spricht ebenfalls für ein vereinfachtes Wahlsystem aus und 
stimme für die Abschaffung der unechten Teilortswahl.  
 
Gemeinderat Janowsky spricht den großen Gegenwind aus der Iptinger Bevölkerung 
an. Er stimmt gegen die Abschaffung, weil er den Einzug schwächerer Kandidaten in 
das Gremium gegenüber Kandidaten mit mehr Stimmen nicht als Problem der 
unechten Teilortswahl sehe, sondern als Beigeschmack der Listenwahl.  
 
Gemeinderätin Flattich spricht sich klar für die Abschaffung der unechten 
Teilortswahl aus. 
 
Gemeinderätin Beuchle spricht sich gegen die Abschaffung aus und meldet ihre 
Zweifel ob des Einzuges von Kandidaten aus den Ortsteilen. Sie führt jedoch an, die 
spätere mehrheitlich getroffene Entscheidung auf jeden Fall akzeptieren zu können.  
 
Gemeinderat Ruppert erläutert, dass nicht die ungültigen Stimmen das 
Hauptproblem seien, sondern die Stimmen die vom Wähler nicht berücksichtigt 
werden.  
 
Gemeinderat Stuible spricht an, dass die Listenwahl ebenfalls Probleme verursache. 
Er verstehe auch die Unsicherheit und Angst der Teilorte um Ihre Sitze im Gremium. 
Ein klares Argument für die Abschaffung ist seines Erachtens die Vereinfachung des 
Wahlsystems. 
 
Gemeinderat Hanisch spricht seine Geschichte als Kandidat an. Er habe immer gute 
Ergebnisse gehabt, sei dabei aber nicht immer in das Gremium eingezogen. Das 
liege an der alten Wahlsystematik. Er spricht das Ziel eines Gemeinderates an. 
Dieses sei ein Gremium mit der bestmöglichen fachlichen Kompetenz darzustellen. 
Er ist überzeugt, dass es bei der Wahl der Kandidaten auf die Qualifikation und nicht 
auf die Adresse ankäme. 
 
Gemeinderat Oettinger ist für die Beibehaltung des bisherigen Wahlsystems. Er sehe 
die Probleme, welche der unechten Teilortswahl zugesprochen werden durch die 
Listenwahl weiterhin gegeben. Er spricht sich auch für eine Versammlung der Bürger 
aus, da dies eine weitreichende Entscheidung sei. 
 
Gemeinderat Gille spricht sich weiterhin für eine Infoveranstaltung aus. Für Ihn 
wären mehr Informationen für jüngere Bürger wichtig. Zudem ist er sich unsicher, ob 
in Zukunft weiterhin so viele Kandidaten aus Serres im Gemeinderat vertreten sein 
würden. Er ist gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahl, da diese Wahlform 
einwandfrei und gerecht funktioniere.   
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Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich mit 8 
Gegenstimmen. 
 
 
TOP 6  Informationen der Verwaltung  
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Sachverhalte seitens der 
Gemeinde vorgetragen.   
 
 
TOP 7  Verschiedenes 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Sachverhalte im Gremium 
besprochen. 
 
 
TOP 9  Anfragen Gemeinderäte 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Sachverhalte im Gremium 
besprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


